Nutzungsvereinbarung








zwischen der Kolonie Bergtal e.V., vertreten durch den Vorstand und





___________________________________________________ Parzelle _______











1. Gegenstand der Nutzung





Es wird ein Stellplatz für einen Pkw zur Nutzung übergeben. Der Stellplatz befindet sich an der Paul-Koenig-Straße/Eiche/Vereinsplatz*). Damit verbunden ist die Überlassung einer Parkkarte Nr. _____ , Kennfarbe violett/orange/rot*), für den gesamten Zeitraum der Nutzung. Die Parkkarte dient der Kenntlichmachung der Parkberechtigung in der Kleingartenanlage und ist sichtbar im Fahrzeug abzulegen.


Der Stellplatz ist auf dem kürzesten Weg zu erreichen und zu verlassen. 


Ist die Benutzung eines Schlüssels erforderlich, um zum Stellplatz zu gelangen, wird dessen Benutzung geson�dert geregelt.








2. Dauer der Nutzung





Der Übernehmende erhält den Stellplatz zur Nutzung, bis


- er das Pachtverhältnis kündigt;


- er den Nutzungsgegenstand zurückgibt;


- der Verein, der Bezirksverband, das Bezirksamt oder die zuständige Senatsverwaltung die 


   Parkerlaubnis zurückziehen;


- die Mitgliederversammlung aufgrund von Mißbrauch oder Verstößen gegen die Befahr- und 


   Parkordnung die Rückgabe fordert.








3. Nutzungsentgelt





Es ist eine monatliches Nutzungsentgelt zu zahlen. Die Höhe des Entgelts wird im Finanzplan festgelegt. Sie wird auf ein volles Jahr berechnet, unabhängig davon, wie lange oder oft der Nutzer im Jahr den Stellplatz nutzt. Die Zahlung erfolgt für das ganze laufende Jahr in einer Summe. Bei Rückgabe des Stellplatzes erfolgt keine Rückerstattung des Nutzungsentgelts oder von Anteilen des Nutzungsentgelts.








4. Ordnung und Sauberkeit





Der Stellplatz ist in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu halten. Beschädigungen sind unverzüglich dem Vorstand zu melden. Markierungen und Pfähle werden im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit instandgehal�ten. Für Sauberhaltung der Stellfläche ist der Nutzer selbst verantwortlich.


Es ist gemäß dem Berliner Naturschutzgesetz (NatSchG-Bln) verboten, Reparaturen durchzuführen und das Fahrzeug zu reinigen oder zu betanken. Ausgenommen ist das Ausfegen des Fahrzeuginnenraums.





Berlin, den ________________














_________________________________		_________________________________


Nutzer							Vorstandsmitglied





*) = Nichtzutreffendes bitte streichen


��
Kolonie Hügel und Ebene e.V.


Parzelle 60 (Vereinshaus) --- Tiefenberger Straße 10-23c --- 11111 Atlantis�
�
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